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Sicherheit im Feuerwehrdienst
Beschaffenheit von Feuerwehrschutzkleidung

(Vorschriftenstand Februar 2005)
Generell ist nach § 12 (1) Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ (GUV-V C53 alte Bezeichnung GUV 7.13) ein Feuerwehrschutzanzug und nach § 12 (2) bei besonderen Gefahren spezielle persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und nach § 17 (1) und (2) zu benutzen.

Die Grundausstattung des Feuerwehrschutzanzuges, die für Einsätze im Außenbereich ohne Gefahr einer Stichflammenbildung zu tragen sind, besteht danach aus der Kombination von Jacke + Hose. 

Für einen Einsatz im Innenangriff mit der Gefahr einer Stichflammenbildung ist an Stelle der Jacke eine Überjacke nach DIN EN 469 zu tragen. 

Soll der Feuerwehrschutzanzug gleichzeitig für Einsätze im nicht abgesperrten öffentlichen Straßenverkehr als Warnkleidung getragen werden können, muss er die Anforderungen nach DIN EN 471, Tabelle 1, Klasse 2 erfüllen. 

Die Hersteller von Feuerwehrschutzkleidungen müssen seit dem 01.07.1996 mit einer Kennzeichnung deutlich machen, für welche Zwecke die von ihnen angebotene Kleidungen geeignet sind, z.B.

· mittels CE-Zeichen oder 

· entsprechend der „Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung“ (HuPF) der Innenministerien der Länder oder

· nach den Vorgaben des Innenministeriums des jeweiligen Bundeslandes (falls von der Ausnahmeregelung der 8. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - 8. GSGV - Gebrauch gemacht  wird)

Voraussetzung für die Kennzeichnung ist eine Baumusterprüfung und Zertifizierung durch jeweils zugelassene Stellen einschließlich einer Bedienungsanleitung mit allen für Gebrauch, Wartung und Pflege notwendigen Angaben. 

Für Feuerwehrschutzkleidung „Bayern 2000“ nach dem Konzept des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gilt Entsprechendes. (Hinsichtlich Warnwirkung siehe IMS, Az. ID1-2244.2-216 vom 26.02.98)

Was tun, wenn (noch) keine neue Feuerwehrschutzkleidung vorhanden ist? 
Generell können vorhandene Feuerwehrschutzkleidungen aufgebraucht werden. Es ist aber Aufgabe des Einsatzleiters und der Feuerwehrangehörigen selbst, ihren Einsatz so zu planen und durchzuführen, dass sie möglichst keinen Gefährdungen ausgesetzt sind oder werden, die die Schutzwirkung der von ihnen getragenen Kleidung übersteigen.

Da die Gefahr, von einer Stichflamme getroffen zu werden, für Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung nur schwerlich mit absoluter Gewissheit ausgeschlossen werden kann, sollten die für die Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen Verantwortlichen versuchen, eine baldige schrittweise Ausstattung der Angrifftrupps, insbesondere der Atemschutzgeräteträger mit spezieller Schutzkleidung nach § 12 Abs. 2 GUV-V C53 zu erreichen.

Wann muss eine Überhose nach DIN EN 469 getragen werden?

Aus Sicht des Bayer. GUVV ist es nicht zwingend, eine Überhose nach DIN EN 469 zu tragen; es bestehen jedoch auch keine grundsätzlichen Bedenken gegen deren Einsatz.

Die Entscheidung, ob eine Überhose getragen (und damit beschafft) werden sollte, sollte auf Basis einer Risikobewertung erfolgen, die den speziellen Randbedingungen der einzelnen Feuerwehr gerecht wird. Zu berücksichtigen wären beispielsweise folgende Aspekte:

· Das Risiko einer Durchzündung ist im allgemeinen als gering einzustufen.

· Durch entsprechende Ausbildung wird erreicht, dass Feuerwehrdienstleistende eine derartige gefahrdrohende Situationen frühzeitig erkennen und sich entsprechend verhalten.

· In Abhängigkeit vom Einsatzgeschehen und der Häufigkeit derartiger Einsätze ist die Gefährdung einzuschätzen.

Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass mit dem Tragen einer Überhose durch deren höhere Schutzwirkung auch eine erhöhte Belastung des Feuerwehrdienstleistenden durch sog. Heat stress  einhergehen kann. Dies hätte ein Ansteigen der Körperkerntemperatur zur Folge und würde damit die Einsatzzeit des Feuerwehrdienstleistenden stark einschränken. Daneben ergibt sich aufgrund des fehlenden Wärmefensters eine eingeschränkte Wahrnehmung der Umgebung.

Bei Brandübungsanlagen kann der Betreiber in Abhängigkeit seiner Risikoeinschätzung entsprechende Vorgaben für die Durchführung bzw. die Teilnahme an Brandübungen machen. Da hier die Situation „Brandbekämpfung mit Durchzündung“ entsprechend simuliert wird, ist der Einsatz einer entsprechenden Schutzkleidung (Feuerwehrüberjacke und Überhose nach DIN EN 469) zu empfehlen.
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